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IV.2.1          28. August 2008 
 

 
Am Tiergarten 

Vorstellung der rechtlichen Situation 
 

 
 
1.  Planungsrecht 
1.1 Flächennutzungsplan 
 
 

 
 
Flächennutzungsplan von 1974 
Ausweisung von Gewerbefläche und einer Verkehrstrasse nordwestlich (so genannte West-
ringtrasse) 
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1.2 Bebauungsplan 
 
 
 

 
 
 
Bebauungspläne der Umgebung: 
 
Nummer 19 - Firmengelände Schacht und nordwestlich angrenzende Grundstücke;  
 
Nummer 36 – Jungborn; 
 
Nummer 45 – Rosenhof 
 
Die übrigen, nicht überplanten Bereiche sind nach § 34 Baugesetzbuch – so genannter  
unbeplanter  Innenbereich  zu beurteilen. 
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Bebauungsplan Nr. 19 
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2. Derzeitige Grundbesitzverhälnisse 
 
 
Übersicht über die Grundbesitzverhältnisse 

 

 
 
Ausschlaggebend sind Bedenken der Nachbarn, das möglicherweise die Fa. 
Schacht benachbarte Grundstücke zu Zwecke der Ausweitung des Firmenge-
ländes erwerben könnte. 
 
In der Abbildung sind die Eigentumsverhältnisse dargestellt. Die Geschäftsfüh-
rer der Firma Schacht haben, entgegen der oben genannten Vermutung, keine 
Ambitionen auf Ausdehnung des Firmengeländes (hier grün gestreift) durch An-
kauf oder Anmietung benachbarter Grundstücke. Dies konnte in einem Ge-
spräch, Ende August, durch die Bürgermeisterin Frau Pepper geklärt werden. 
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3. Informelles Vorgehen - Gespräche  
 
 

o Am 19.08.2008 fand ein Gespräch mit den neuen Geschäftsführern 
der Fa. Schacht, Herr Waskow (Betriebsleiter vor Ort) und Herr 
Dr. Stein statt. Hierbei wurden u.a. die Themen Lieferverkehr in Spit-
zenzeiten, Inanspruchnahme des Straßenraums, Nutzung der Betriebshö-
fe, Brandschutz, Palettenlagerung, Betriebszeiten, Lärmbelastung bespro-
chen. Sowohl Herr Waskow als auch Herr Dr. Stein haben sehr auf-
merksam die Problemlagen, den bisherigen Umgang damit und festste-
hende Auflagen und Bedingungen aufgenommen. Es ist davon auszugehen, 
dass beide Herren sich der Probleme ernsthaft annehmen werden.  
Es soll einen nächsten Termin im Oktober dieses Jahres geben. 

 
o Termin zwischen Stadtverwaltung und Oberer Bauaufsicht am 

28.07.2008 im Innenministerium Kiel:  
 „Anhand der Planunterlagen wird den Vertretern des Innenministeriums 

die Planungssituation im Bereich der Buchbinderei Schacht Am Tiergar-
ten erläutert. Der Betrieb befindet sich im Geltungsbereich eines rechts-
kräftigen Bebauungsplanes, der für dieses Gebiet ein Gewerbegebiet vor-
sieht. Das Gewerbegebiet selbst befindet sich innerhalb einer reinen 
Wohnbebauung. Nach ausführlicher Diskussion kommen die Vertreter 
des Innenministeriums zu dem Ergebnis, dass das Planungsrecht eindeutig 
den Bestand des Betriebes sichert. Hinzu kommt, dass die Wohnbebau-
ung erst zu einem späteren Zeitpunkt an das Gewerbegebiet herange-
rückt sei. Auch in diesem Falle sei eine Änderung des verbindlichen Pla-
nungsrechtes von Gewerbegebiet in ein reines Wohngebiet nur unter 
Mitwirkung des Eigentümers möglich, wenn die Stadt Ahrensburg nicht 
Gefahr laufen will, erhebliche Entschädigungen leisten zu müssen. Abge-
sehen davon sei eine einseitige Änderung des Bebauungsplanes bei ge-
rechter Abwägung der privaten Belange gem. BauGB gegen den Wider-
stand des Eigentümers nur schwer vorzunehmen. Die Vertreter der obe-
ren Bauaufsicht folgen inhaltlich der Beurteilung der Stadt Ahrensburg. 
Die Vertreter des Innenministeriums weisen darauf hin, dass im Grenz-
bereich zu der Nachbarschaft nachhaltig dafür Sorge getragen werden 
muss, dass in Abstimmung mit dem Brandschutz keine potentielle 
Brandlastgefahr hingenommen werden darf und, dass bei der Aufschich-
tung von betriebstechnischen Materialien die notwendigen Abstandsflä-
chen der LBO eingehalten werden müssen.“ 

 (aus dem Gesprächsvermerk vom 29.07.2008) 
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4. Planungsalternativen zur jetzigen Situation 
 
 

 
Hervorragende Lage   
Nähe zum Stadtzentrum und Landschaftsbezug 
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Skizze/ Überlegung aus früheren Jahren 
 Stadtvillen mit parallel geführtem Spazierweg entlang der Aue   
      
         
 
 
 
 
 
 

Verweis auf ISEK = Integriertes Stadtentwicklungskonzept: 
 

Die zukünftige Entwicklung der Betriebsfläche 
(Konversion in Wohnbaufläche) 

soll ein Thema des Stadtentwicklungskonzeptes  
(informelles Planungsinstrument für die Gesamtstadt) sein. 
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5. Änderung des Flächennutzungsplanes 
 
Als richtungweisender erster Schritt soll der gültige Flächennutzungsplan von 
1974 mit der Ausweisung „G“ für Gewerbefläche geändert werden. Die zu-
künftige Nutzungsausweisung soll „W“ Wohnbaufläche sein. 
(Auftrag aus dem BPA 04.06.2008) 
 
 

     
 
 

Quelle: Rödel, Menzel, Deutsch, Krautter: Das Praxishandbuch der Bauleitplanung. 5.2 
 
 
l 

Fazit:  
 
Eine Änderung des Flächennutzungsplanes für den Teilbereich des Firmenge-
ländes kann erfolgen.  
Allerdings könnte dieser Schritt auch im Zusammenhang mit der Neuaufstel-
lung des Flächennutzungsplanes für das gesamte Stadtgebiet im Anschluss an 
das Stadtentwicklungskonzept erfolgen.  
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6. Bebauungsplanänderung 
 
 
 
B-Plan-Änderung ist nach Rücksprache mit FB II.0 nicht möglich, weil: 

 
o siehe so genanntes Götzenparkturm-Urteil vom BundesVerfG 1999 –  
 Bei einem solchen Eingriff in die Eigentumsverhältnisse eines Betroffenen muss 
 ein besonderes öffentliches Interesse vorliegen und der Grundsatz der Ver-
 hältnismäßigkeit gewahrt sein. -> Beides ist im konkreten Fall nicht erkennbar. 
 
o im Übrigen würde sich allein durch die B-Plan-Änderung oder Neuaufstellung 

materiell nichts ändern, weil neues Planungsrecht nur zum Tragen kommt bei 
Bauanträgen oder Nutzungsänderungsanträgen; 

 Das heißt: Ändert sich nichts, ist ein neues Planungsrecht nicht umzusetzen 
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